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Transkript  
1837 Stiftungsratsprotokoll vom 14. Dez. 1837 Seiten 242-244 

 
 
Verhandelt am 14. Dezember 1837 
vor dem Stadt- und Stiftungs-Rathe 
 
§ 2 
Das Königl. hochlöbliche gem. Oberamt macht mittelst hoher Signatur vom 6. d. M. bekannt, 
daß der Zinkenist Hoch gegen den Beschluß vom 10. v. M., wonach der Bürger Conrad 
Stecher als Instrumental-Musik-Lehrer auf 3 Jahre angestellt worden ist, Beschwerde 
erhoben habe, daß aber in Beziehung auf den Schulmeister Steuer, der im Präceptorate 
Gesang Unterricht zu ertheilen hat, kein Anstand verwalte, dagegen es angemessen wäre, 
wenn die dem Leztere ausgesezte Belohnung nicht auf zweierlei, sondern nur auf ein-und 
dieselbe Kasse angewiesen werden würde. 
 
In Folge jener hohen Signatur wird nun von dem Stadt- und Stiftungsrathe 
 
beschlossen: 
 
Es solle 

1) die Belohnung des Gesanglehrers Steuer mit jährlichen zwanzig Gulden auf die 
Schulfondspflege und die des InstrumentalMusiklehrers Stecher mit jährlichen dreißig 
Gulden auf die Hospitalpflege angewiesen seyn, und 
 

2) das königliche Hochlöbliche gemeinschaftliche OberAmt gehorsamst gebeten 
werden, die Beschwerde des Zinkenisten Hoch mit der heutigen Äußerung und der 
gegenwärtigen Verhandlung der Königl. KreisRegierung zur höchsten Entscheidung 
vorzulegen. 
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Transkript  
1838 am 12. Januar bestätigt die Regierung des DonauKreises dem Oberamt 
Saulgau die Stelle eines Vocalmusiklehrers u. a. 
 

Die Königl.-Württemb.-Regierung des Donau Kreises 
an  das k. gemeinschaftl. Oberamt Saulgau  

 
Dem mit Bericht vom 10. v. M. vorgelegten Beschlusse des StiftungsRaths zu Saulgau vom 
10. May und 14. Dez v. J. wonach der dort aufgestellte Lehrer der VocalMusik eine jährliche 
Belohnung von zwanzig Gulden für  die Dauer von drei Jahren aus dem dortigen städtischen 
Schulfonds ausgesezt worden ist, wird hiermit die Bestätigung ertheilt; was dagegen die von 
dem dortigen StiftungsRathe beschlossene Belohnung eines weiter aufgestellten Lehrers der 
InstrumentalMusik betrifft, so hat das k. g. Oberamt vorerst die von dem Schullehrer und 
Stadtzinkenisten Hoch gegen diese Aufstellung eines InstrumentalMusiklehrers erhobene 
Beschwerde in der gesezlichen Instanzenfolge auf ordnungsmäßigem Wege zu erledigen, zu 
welchem Zwecke die sämtlichen vorgelegten Aktenstücke in den Anlagen zurückfolgen.  
 

Ulm den 12. Jäner 1838    für den Vorstand NN 
für die Abschrift NN 
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Transkript  
1838 am 23. Juli äußert sich die Regierung des Donau Kreises zur Person Hoch 
gegenüber dem Oberamt Saulgau  
 
 
 

Die 
Königl.-Württembergische-Regierung 

des 
Donau Kreises 

an 
das königliche Oberamt Saulgau 

 
 
Da der Stadtzinkenist Schullehrer Hoch zu Saulgau im Jahre 1819 durch den Stadtrath 
daselbst in ersteren Eigenschaft und widerruflich angestellt worden ist, indem demselben die 
Annahme jener Stelle durch die Oberschulbehörde ausdrücklich und widerruflich, und unter 
der Voraussezung gestattet worden ist, daß seinen Pflichten als Schullehrer kein Nachteil 
dadurch zugehe, da die Differenzien zwischen demselben und den in der Stadt Saulgau 
bürgerlich ansäßigen Musikanten unverkennbaren nachtheiligen Einfluß auf seine 
Verhältnisse als Schullehrer äußern müssen, und der Hoch seine Verpflichtungen in der 
Eigenschaft als Stadtzinkenist seither keineswegs genügend erfüllt hat, da es also nach dem 
die häufige Zwistigkeit der Zinkenisten durch die neuen gesezlichen Bestimmungen 
aufgehoben worden ist, und eine ausschließliche Berechtigung zum musikalischen Erwerbe 
weder ihm noch einzelnen Musikern in der Stadt Saulgau zustehen kann, so dürfte es 
angemessen seyn, die bisher provisorisch bestandene Aufstellung eines besonderen 
Zinkenisten daselbst in der Person des Hoch gänzlich aufzuheben. 
Das K. Oberamt erhält daher den Auftrag den Stadtrath zu Saulgau zu einer bestimmten 
Erklärung und Beschlußnahme hierüber zu veranlassen und diese mit Bericht zur weiteren 
Entschließung hierher vorzulegen. 
 
Ulm den 23. Juli 1838 

Für die Abschrift 
K. Oberamt 
NN 
 

Dem Stadtrath Saulgau 
zur Fertigung eines Beschlusses und Vorlegung desselben binnen 14 Tagen 

Saulgau 28. Julius 1838 
K. Oberamt 
NN 
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Saulgaus Stadtrat beschließt das Ende der Stadtzinkenistenfunktion, die seit 1819 an 
die Person Ignaz Hoch vergeben war. Dieser städtische Beschluss erreicht allerdings 
erst dann Rechtskraft, wenn er durch die Kreisregierung bestätigt wird. 
 
Somit verliert Schullehrer Ignaz Hoch innerhalb kurzer Zeit Sonderfunktionen, die ihm 
viel bedeutet haben. Das Amt des Stadtzinkenisten gibt es nicht mehr, das Amt eines 
Instrumentalmusiklehrers wurde an Conrad Stecher vergeben. Er hat also keine 
Zöglinge mehr und die Mißstände in der Personalführung innerhalb der Stadtmusik 
sind ungelöst. Sein Amt als Musikdirektor und Dirigent steht vor dem Aus. 
 
 
 
Transkript 
1838 am 6. August, Ratsprotokoll  § 3 Seiten 122 u. 123 
Bekanntgabe des Regierungsdekrets vom 23. Juli 1838 und Beschluß 
 
§ 3 
Verlesen wird ein hohes Regierungs K. Dekret vom 23. v. M. wonach es ± bei den 
obwaltenden Umständen ± angemessen erscheint, die bisher provisorisch bestandene 
Aufstellung eines besonderen Zinkenisten dahier in der Person des Schulmeister Hoch 
gänzlich aufzuheben weshalb der Stadtrath zu einer bestimmten Erklärung und 
Beschlußnahme hierüber aufgefordert wird. 

Beschluß 
Unter Beziehung auf die, in dem schon erwähnten hohen Regierungs Erlasse enthaltenen 
Gründe die, im Jahr 1819 errichtete und dem Schulmeister Hoch in widerruflicher 
Eigenschaft übertragenen Stelle eines Zinkenisten von jetzt an gänzlich eingehen zu lassen 
und wirklich aufzuheben und dem zu folge die hochgerichtliche Kreis-Regierung 
unterthänigst zu bitten diesen Beschluß gnädigst zu genehmigen. 
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Transkript  
1838 am 27. August gibt die Regierung des Donau Kreises zur Person Hoch die 
Entscheidung an das Oberamt Saulgau zurück  

 
Die Königl.-Württembergische-Regierung des Donau Kreises 

an das königliche Oberamt Saulgau 
 
Aus dem in dem Regierungs Erlaß, v. 23. v. M. enthaltenen Gründen will man den mit 
oberamtl. Berichte vom 16. d. M., vorgelegten Beschluß des Stadtraths in Saulgau, die im 
Jahre 1819 errichtete und dem Schulmeister Hoch, von da, in widerruflicher Eigenschaft 
übertragene Stelle eines Zinkenisten von jetzt an gänzlich eingehen zu lassen, mit dem 
Anfügen genehmigt haben, daß auch von dem K. Katholischen Kirchenrath gegen dieses 
Abnehmen der Stadt Zinkenisten Stelle zu deren Übernahme dem g. Hoch nur auf 
widerrufliche Art die Erlaubnis des K. Katholischen Kirchenraths ertheilt worden war, nicht zu 
erinnern gefunden worden ist. 
Das k. Oberamt hat hienach das Weitere zu verfügen. 
 
Ulm den 27. August 1838 

Für den Direktor 
NN 

für die Abschrift 
K. Oberamt 

NN 
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Transkript- 
1838 am 31. August, Ratsprotokoll § 1 Seite 146  
Publikation des Beschlusses der Kreisregierung vom 27. Aug. 1838 zur Aufhebung 
der Stelle eines Stadtzinkenisten 
 
 
Verhandelt am 31. August 1838 
 
§ 1 
Publiziert wird ein hohes Dekret der K. Kreis Regierung vom 27. d. M. wonach die Stelle 
eines Zinkenisten von jetzt an, gänzlich einzugehen hat. 
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Transkript  
1838 am 5. Sept. wird eine Abschrift des Stiftungsratprotokolls vom 14. Dez. 1837 
erstellt, auf deren Folgeseiten eine Entscheidung des Gemeinschaftlichen 
Königlichen Oberamts als Anmerkung protokolliert ist und letztlich die schriftliche 
Anerkennung durch Lehrer Ignaz Hoch bezeugt wird. Conrad Stecher anerkennt die 
Entscheidung durch seine Unterschrift auf einem gesonderten Schreiben des 
Oberamts vom 5. Sept. 1838 
 
Saulgau 
Auszug aus dem Stiftungsrathsprotokoll vom 14. Dezember 1837 
Das K. Hochlöbliche gemeinschaftliche Oberamt macht dem Stadt- und Stiftungsrathe 
mittelst hoher Signatur vom 6. d. M. bekannt, daß der Zinkenist Hoch gegen den Beschluß 
vom 10. v. M., wonach der Bürger Conrad Stecher als Instrumental-Musik-Lehrer auf 3 Jahre 
angestellt worden ist, Beschwerde erhoben habe, daß aber in Beziehung auf den 
Schulmeister Steuer, der im Präzeptorate Gesang Unterricht zu ertheilen hat, kein Anstand 
verwalte, dagegen es angemessen wäre, wenn die dem Leztere ausgesezte Belohnung nicht 
auf zweierlei, sondern nur auf ein-und dieselbe Kasse angewiesen werden würde. 
In Folge jener hohen Signatur wird nun von dem Stadt- und Stiftungsrathe  
beschlossen: 
Es solle 

1) die Belohnung des Gesanglehrers Steuer mit jährlichen zwanzig Gulden auf die 
Schulfondspflege und die des InstrumentalMusiklehrers Stecher mit jährlichen dreißig 
Gulden auf die Hospitalpflege angewiesen seyn, und 

2) das königliche Hochlöbliche gemeinschaftliche OberAmt gehorsamst gebeten 
werden, die Beschwerde des Zinkenisten Hoch mit der heutigen Äußerung und der 
gegenwärtigen Verhandlung der Königl. KreisRegierung zur höchsten Entscheidung 
vorzulegen. 

Für den Auszug 
Stadtschreiberin 
Rosenstiel 
 

Ab Seite 2 des obigen Dokuments erfolgt die Stellungnahme des Gemeinschaftlichen Königlichen Oberamts: 
 
Da die von dem Stadtrath dahier unterm 6. v. M. beschlossene Aufhebung der hiesigen 
Stadtzinkenisten-Stelle lt. Dekret dat. 23. Juli d. J. von Königl. Kreis-Regierung genehmigt 
worden ist, und somit die so von dem vormal. Zinkenisten Hoch gegen die Aufstellung des 
Conrad Stecher als Instrumental-Musik-Lehrer erhobenen Einwendungen keine 
Berücksichtigung mehr nehmen dürfen, so wird, nachdem die Erledigung des Hochl. 
Einspruch  durch den Regierungserlass vom 13. Januar d. J. Nr. 148 dem g. Oberamt in der 
Instanzenfolge überlassen worden ist, hiermit 

erkannt; 
Es sei der von Schullehrer Hoch gegen die Aufstellung eines Instrumental-Musik-Lehrers in 
der Person des Conrad Stecher erhobene Beschwerde unter den vorliegenden Umständen 
keine weitere Folge zu geben u bleibe daher dem Stiftungsrath überlassen, hinsichtlich der 
Anstellung eines solchen Lehrers das erforderliche einzuleiten. 
 
Saulgau d. 5. Sept. 1838    Gem. K. Oberamt 

NN 
Die geschehene Eröffnung vorstehenden Bekenntnisses bezeugt 
Saulgau  d. 5. Sept. 1838 
Schullehrer Hoch 

 
 
 
 
 


